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"BEDINGNUSSEN SO WEGEN DER LEHEN MUELLI [WAELISMUEHLE] ZUE BREM-
GARTEN DEM KUENFFTIGEN LEHENMUELLER[ HANS BALTHASAR
WETLI] ANGEDINGET WERDEN SOLLEN. "

1 . "solle Er wuchentlich für den lehenzeins Uff er en 2 1/2 Viertel Kernen3



und die Zahlung alle Monath leisten.

2 . Alle Fronfasten Ein Mütt Weismähl.

2 . Von der Pündten , oder hanfflandt , welches der lehen =Müller Zue rüsten , und

anzuebauwen schuldig ist , den halben Nutzen.

4 . Von denn Güeteren solle Er lehen Müller Jährlichen bezahlen 120 Gl.

5 . Wegen dem Steinschliss von Jedem Zohl 20 batzeyi Guetmacheyi.

6 . Wan bey der Mülli , oder Neüwen bauw an holtz , Kalch , Ziegel und dergleichen

was vonöthen , solle der Müller solches Zuezuefüehren schuldig seyn.

7 . die sambtliche güeter , wie auch den Müllibach , und andere Zue der Mülli

gehörige Wasser solle Er Müller in gezihmenden Ehren halten , und Niemand

darinnen fischen lassen.

8 . Das Lehen solle auf 3 Jahr gelten , und obschon , so gott gnädig verhüeten

wolle , Jnnert diser Zeith der Lehenherr [Plazidus Beat Kas¬

par Anton  Zurlauben ] , oder der Müller dises Zeitliche segnen sol¬

len , Nichts desto weniger disem accord Nachgelebt werden , und Nechstkünff-

tigen Meyen anfangen.

9 . solle der lehen Müller hierumben Eine erkleklich und annembliche Caution

leisten . "

Wahrscheinlich von der Hand von Karl Bonaventura Knopfli , s . AH 43/91.
AH 43 , 215 - 216 - Blatt 215 V und 216 leer
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